
SexualstrafrechtMeinung

Die feministische Bewegung forderte zu Beginn der Debatte «Nein heisst Nein». Bild: Imago/Christian Mang

Heute verhandelt der Ständerat, wie die Straftat der
Vergewaltigung neu definiert werden soll: Gilt «Nein
heisst Nein» oder «Nur Ja heisst Ja»? Eine Strafrechts-
professorin erklärt, worauf es wirklich ankommt.

Interview: Andreas Maurer

Ab 15.15 Uhr kommt es heute im Stän-
derat zur langeerwartetenDebatte zum
Sexualstrafrecht. Seit vier Jahrenarbei-
tet dasParlament schonanderVorlage.
Nun liegen endlich Formulierungen
vor, die verabschiedetwerdenkönnen.

Die wichtigste Frage dabei ist, wie
Artikel 190 des Strafgesetzbuchs neu
formuliertwerden soll: dieVergewalti-
gung. Der Bundesrat befürwortet den
Vorschlag, dass eine Nötigung nicht
mehrdieVoraussetzungdafür sein soll.
Damit ist physische oder psychische
Gewalt gemeint.

Umstritten ist aber, wie die neue
Definition genau lauten soll. Der Bun-
desrat und die Mehrheit der Rechts-
kommission schlagen das Prinzip
«NeinheisstNein»vor.Eine links-grü-
neMinderheit hingegenverlangt«Nur
Ja heisst Ja» und wird dabei von Akti-
vistinnen von Amnesty International
aufderTribüneunterstütztwerden. In-
szeniert wird ein Showdown.

Jetzt schaltet sichStrafrechtsprofes-
sorin Anna Coninx in die Debatte ein
und kritisiert, dass die im Bundeshaus
dominierende Frage vor Gericht gar
nicht entscheidend seinwird.

DerStraftatbestandderVergewal-
tigung soll neudefiniertwerden. Ist
derGesetzesentwurf aus Ihrer
Sicht einbedeutenderFortschritt?
Anna Coninx: Ja, die geplante Reform
ist einQuantensprung.DasGesetzgeht
heute von einem veralteten zweistufi-
gen Vergewaltigungskonzept aus: Zu-
erstwirddasOpfer genötigt, anschlies-
sendwirdderGeschlechtsverkehr voll-
zogen. Der Geschlechtsverkehr gegen
den Willen des Opfers alleine genügt
nicht.DasBundesgericht verlangtheu-

te zwar nicht mehr, dass eine Frau zu-
nächst verprügelt odermit starkenDro-
gengefügiggemachtwird.Es«reicht»,
wenn das Opfer sagt «Ich will nicht»
und die Beine zusammendrückt, so-
dass siederTäter auseinanderdrücken
muss. Trotzdem bleibt es aber dabei,
dass vomOpfer ein«zumutbarer»Wi-
derstand gefordert wird. Fehlt dieser,
ist der Tatbestand der Vergewaltigung
nicht erfüllt.DashatdasBundesgericht
in einem Entscheid kürzlich erneut
deutlich gemacht.

DieReformgeht ausder Sicht von
linkenKritikerinnenzuwenigweit.
Statt der geplantenRegelung«Nein
heisstNein»verlangen sie«Nur Ja
heisst Ja».WaswürdederUnter-
schied inderPraxis bedeuten?
Diese Frage der Modellwahl dominiert
zwar politisch, in der strafrechtlichen
Praxis würde sie jedoch keine entschei-
dende Rolle spielen. Praktisch relevant
vorGericht istdiekonkludenteEinwilli-
gung.Das istdienonverbaleKommuni-
kation, das Verhalten der betroffenen
Personen.Esgehtdarum,wiedieSexual-
partner das «Nein» oder das «Ja» kom-
munizieren. Bei beiden Modellen ist
nicht gemeint, dass sie dieses Wort ex-
plizit aussprechen müssen. Deshalb
überlagernsichdieModelle inderPraxis.

KönnenSiedies anhandvon
Beispielenerklären?
Wer zu weinen beginnt, sich wegdreht
oder sich die Unterhose wieder hoch-
zieht,willigt nicht indenSexualkontakt
ein, sagt also konkludent Nein. Bei se-
xuellenÜbergriffen fallenOpferhäufig
ineineSchockstarre, genanntFreezing.
Dies sollte vondenGerichtenebenfalls
als fehlendeEinwilligunggedeutetwer-
den. Wer hingegen mit Küssen und

Eine symbolische Debatte
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Badran und die Bandidos
Vor demRegionalgericht
Bern-Mittelland begann letz-
tenMontag ein Prozess gegen
22Mitglieder verfeindeter
Rockerbanden: den Bandidos
auf der einen Seite und den
Hell’s Angels und denmit
ihnen verbündeten Broncos auf
der anderen. ImZusammen-
hangmit einer gewaltsamen
Auseinandersetzung in Belp
BE vomMai 2019wird ihnen
vorsätzliche Tötung, schwere
Körperverletzung sowie Rauf-
handel vorgeworfen.

Amersten Prozesstagmarkier-
ten rund 200Mitglieder der
verfeindeten Lager vor dem
Gericht Präsenz. Nurmit dem

Einsatz vonGummischrot und
Wasserwerfern konnte die
Polizei eine direkte Konfronta-
tion verhindern. Ebenfalls
letztenMontag begann im
Bundeshaus die Sommerses-
sion des Parlaments. Trotz
heftiger politischerDebatten
– etwa zur Aufstockung des
Armeebudgets – blieb es drum-
herumgewohnt friedlich.

Dochwaswäre geschehen,
wenn die Rockerbanden in
Richtung Bundeshaus losgezo-
genwären? Ernsthaft etwas zu
befürchten hätten die Volks-
vertreter wohl nicht gehabt.
Denn zur Sommersession ist
die Zürcher SP-Nationalrätin

Jacqueline Badran aus ihrer
vomArzt verordneten Polit-
Pause zurückgekehrt. Die
Prognose sei gewagt: Badran,
eine politischeUrgewalt son-
dergleichen, hätte den Bandi-
dos&Co. ordentlich die Levi-
ten gelesen. So lange, bis diese
zugestimmt hätten, ihre zahl-
reichen Immobilien einer
Genossenschaft zu überschrei-
ben, damit dort günstiger
Wohnraumentstehen kann.

Christoph
Bernet
christoph.bernet@
chmedia.ch

«Gewöhnenwiruns
allmählichan
Staatsinterventionen,
imGutensowie
imSchlechten?»

Gastkommentar zur schleichendenAbkehr vonder freienMarktwirtschaft

In Krisenzeiten lockt
die Staatswirtschaft
In der Schweiz habenwir eine
freieMarktwirtschaft, zumin-
dest imPrinzip. Der Staat stellt
die Rahmenordnung für die
Wirtschaft sicher, ist jedoch
selber nicht wirtschaftlich
aktiv, zumindest imPrinzip.
Staatliche Eingriffe durch
Regularien sowie Aufsichts-
behörden beschränken sich,
zumSchutz etwa vonKunden
oder von Investoren, auf das
notwendigeMinimum, zumin-
dest imPrinzip. Über diese
Prinzipien zumVerhältnis von
Staat undWirtschaft herrscht
seit Jahrzehnten schon Einig-
keit, zumindest imPrinzip.

Dass in Krisensituationen,
beispielsweise in Kriegen,
andere Regeln gelten (müs-
sen), scheint wohl unbestrit-
ten. ImZweitenWeltkrieg gab
es Staatswirtschaften in allen
Ländern, ebenso in der
Schweiz. Unbesehen dessen
können und dürfenKriege
nicht durch Ignorieren rechts-
staatlicher Grundsätze «ge-
löst»werden.

Daran sollten Politiker denken,
diemomentan, nicht allein in
der Schweiz, lautstark die
«Enteignung» russischer
Oligarchen zuGunsten der
Ukraine verlangen – Forderun-
gen, die populär, indes in
Rechtsstaaten unrealistisch
sind.

Der Staat tritt immerwieder
als «Notretter» auf, sei es für
einzelneUnternehmen oder
für Teile derWirtschaft; als
bekannte Beispiele in der
Schweiz können die Rettung
derGrossbankUBS im Jahr
2008 oder die Covid-19-Krise
in jüngster Vergangenheit
erwähnt werden. Dabei han-
delte sich umunbestrittene
staatliche Rettungsaktionen,
zumindest imPrinzip.

Doch für echte Liberale hat
jedeMedaille jeweils zwei
Seiten, und es stellen sich

Fragen: Gewöhnenwir uns
allmählich an Staatsinterven-
tionen, imGuten sowie im
Schlechten? Entwickelt sich die
SchweizerWirtschaft immer
mehr zu einer Staatswirtschaft?

Die Zurückhaltung von Politi-
kern tendiert gegen null. Dies
wird nicht zuletzt ersichtlich in
den letztenWochen durch zwei
Vorschläge, einerseits für die
Schaffung eines «Schutz-
schirms» zuGunsten von
Stromunternehmen in der
Krise und andererseits für die
Errichtung einer Staatskontrol-
le zu Firmenübernahmen
(«LexChina»).

Die «systemkritischenUnter-
nehmen der Elektrizitätswirt-
schaft», also Alpiq, Axpo und
BKW, sollen – ähnlichwie
«systemrelevanteGrossban-
ken» – durch den Bund finan-
ziell «gerettet»werden (kön-
nen), um inKrisen die Strom-
versorgung zu garantieren. Bei
Liquiditätsproblemen stünden
Bundesdarlehen, vorerst
10Milliarden Franken, im
Vordergrund. Solche Strom-
konzerne dürften keineDivi-
dendenmehr ausschütten und
wären auskunftspflichtig.

Mit einem«Investitionsprüf-
gesetz» soll eine Bundesbehör-
de dieÜbernahme selbst von
inländischen Privatunterneh-
men durch ausländische

Investoren verhindern (kön-
nen). Zahlreiche Punkte im
Vorentwurf bleiben offen oder
unklar undwerden an den
Bundesrat undweitere Bundes-
behörden delegiert. Beamte
entscheiden: «L’État c‘est
l‘État.»

Es gibt zwar, selbst für echte
Liberale, für beide Staatsinter-
ventionenmehr oderweniger
guteGründe, zumindest im
Prinzip. Auf der einen Seite
würdemit einem«Rettungs-
schirm», der eine staatliche
Mitsprache sicherstellt, nur
eine Tatsache offen deklariert:
dass der Bund keinen grossen
Elektrizitätskonzern in Kon-
kurs gehen lässt. Auf der
anderen Seite sehen diemeis-
ten Länder staatliche Investi-
tionskontrollen für ausländi-
sche Firmenübernahmen vor,
das heisst, die Schweiz folgt
einem internationalen Trend.

Wasmir heute fehlt, ist eine
ernsthafte gesellschaftliche
Debatte, denn «1.-August-Re-
den» von Politikern reichen
längst nicht aus. Fragenwir
uns:Wollenwir eine Staats-
wirtschaft?Was darf, kann und
soll der Staat tun (undwas
eben nicht)?WelcheWirtschaft
wünschenwir uns?Wollenwir
eine «Vollkaskogesellschaft»,
staatlich abgesichert? Undwie
steht es schliesslich umdie
Verantwortung und die Verant-
wortlichkeit des Einzelnen? Zu
solchen Fragen solltenwir
gemeinsameAntworten fin-
den, zumindest imPrinzip.
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